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Nr . 41 . Samstag , 21 . Juni 1913 .

Die Beaufsichtigung der Hunde und deren Ver¬
wahrung mit Maulkörben betreffend .

Wir bringen folgende Vorschriften zur Darnach ,

achtung in Erinnerung :
I. Die bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 9 . De -

zember 1869 bezw . 26 . November 1893 lautet :

„ Es ist untersagt , große Hunde , insbesondere Fang -,
Rad - und Metzgerhunde , ohne wohlbesestigten Maul¬
korb , welcher das Beißen vollständig verhindert , laufen
zu lassen.

Das Gleiche gilt von Bulldoggen jeder Größe , so¬
wie von solchen Hunden , bezüglich deren es wegen
Neigung zur Böswilligkeit polizeilich angeordnet wird ."

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden
gemäß Z 103 Absatz 3 P .Lt .G .B . mit Geld bis zu
10 -E bestraft ; zuständig zur Bestrafung ist das
Bürgermeisteramt .

Zu Absatz 1 obiger Vorschrift bemerken wir :
Zu denjenigen Hunden , welche unter den Begriff

Fang - , Rad - und Metzgerhunde fallen , und dement¬
sprechend mit Maulkorb versehen sein müssen , gehören :

1 . alle Arten Doggen ,
2 . die langhaarigen Bernhardiner , Neufundländer

und Leonberger ,
3 . die Triebhunde ( so die glatthaarigen und stock¬

haarigen Schäfer - und Metzgerhunde ),
4 . die Laushunde (Bracken alllr Art , Schweizer Lauf¬

hunde , Schweißhunde , Bluthunde )
Von den Vorstehhunden sind besonders durch

Bösartigkeit ausgezeichnet :
5 . Dalmatiner , weshalb auch diese unter die oben -

genannten Hunde zu zählen sind .
Demnach werden — entgegen der bisherigen Uebung

— vom Maulkorbzwang befreit :
1 . von der Familie der Pinscher : Airedale . Terrier

und Dobermannpinscher .
2 . deutsche , schottische und russische zotthaarige

Schäferhunde .
II . Die Verordnung des Großh . Ministeriums des

Innern vom 11 . Mai 1876 lautet :
8

„ Alle an öffentlichen Orten befindlichen , über sechs
Wochen alten Hunde müssen am Halse eine mindestens
drei Zentimeter im Durchmesser große , den Wohnort
des Besitzers angebende Marke von Messing oder
Messingblech tragen . Es genügt , wenn auf der Marke
die Anfangsbuchstaben der Gemeinde und des Amls -
bezirks soweit angegeben werden , daß Verwechselungen
ausgeschlossen bleiben . Die Marke soll am Halsband
hängen , darf also nicht vollständig aufgenietet werden .
Aus Ansuchen des Besitzers kann gestattet werden ,
daß die Marke auf das Halsband aufgenietet wird .

8 2.
Hunde , welche nicht die vorgeschriebene Marke

tragen , werden — vorbehaltlich der Bestrafung der
Besitzer — eingefangen und , wenn sie bis zum Ab¬
lauf des zweiten folgenden Tages nicht von dem Be-

sitzer unter Vorzeigen der Quittung über die an die

Gemeindekasse geleistete Zahlung einer Gebühr von
zwei Mark abgeholt werden , getötet .

Die Auslösungsgebühren sind zur Deckung der Kosten
für die Aufbewahrung und Verpflegung der gefangenen
Hunde und zu Belohnungen für das mit dem Vollzug
der Verordnung beauftragte Aufsichtspersonal , welches
für das Einsangen jedes Hundes fünfzig Pfennig er -
hält , zu verwenden ."

Zuwiderhandlungen im Sinne des Z 2 dieser Ver¬
ordnung werden gemäß 8 89 Pol .Str .G .B . mit Geld
bis zu 100 -F oder mit Haft bis zu 14 Tagen be¬
straft ; zuständig zur Bestrafung ist das Großh . Be¬
zirksamt .

Wir beauftragen die Bürgermeisterämter , obiges in
ortsüblicher Weise bekannt zu geben und die Polizei -
diener auzuhalten , auf die Befolgung dieser Vor -
schriften nachdrücklich zu achten und Zuwiderhandelnde
alsbald zur Anzeige zu bringen .

Durlach den 3 . Juri 1913 .
_ Großherzoglichcs Bezirksamt ._

Die Errichtung und Unterhaltung elektrischer
Anlagen für drahtlose Telegraphie betr

Da anzunehmen ist , daß in einer Anzahl von Fällen
die verbotswidrige Errichtung und Inbetriebnahme
elektrischer Anlagen für . drahtlose Telegraphie in Un¬
kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und
der darin enthaltenen Strafandrohungen erfolgt ist,
bringen wir nachstehend die entsprechenden Vorschriften
des Telegraphengesetzes zur öffentlichen Kenntnis :

8 1 -
Das Recht , Telegraphenanlagen für die Vermit¬

telung von Nachrichten zu errichten und zu betreiben ,
steht ausschließlich dem Reich zu . Unter Telegraphen¬
anlagen sind die Fernsprechanlagen mit begriffen .

8 3.
Ohne Genehmigung des Reichs können errichtet

und betrieben werden :
1 . Telegraphenanlagen , welche ausschließlich dem

inneren Dienste von Landes - oder Kommunal -
behürden , Teichkorporationen , Siel - und Ent -
wäfferungsverbänden gewidmet sind ;

2 . Telegraphenanlagen , welche von Transportan¬
stalten auf ihren Linien ausschließlich zu Zwecken
ihres Betriebes oder für die Vermittelung von
Nachrichten innerhalb der bisherigen Grenzen
benutzt werden ;

3 . Telegraphenanlagen
a) innerhalb der Grenze » eines Grundstücks ,
b) zwischen mehreren einem Besitzer gehörigen

oder zu einem Betriebe vereinigten Grund¬
stücken , deren keines von dem anderen über
25 Kilometer in der Luftlinie entfernt ist , wenn
diese Anlagen ausschließlich für den der Be¬
nutzung der Grundstücke entsprechenden unent¬
geltlichen Verkehr bestimmt sind .

Elektrische Telegraphenanlagen , welche ohne me¬
tallische Verbindungsleitungen Nachrichten vermitteln ,
dürfen nur mit Genehmigung des Reichs errichtet
und betrieben werden .

Z -8.
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§ ä L.
Auf deutschen Fahrzeugen für Seefahrt oder Binnen¬

schiffahrt dürfen Telegraphcnanlagen , welche nicht
ausschließlich zum Verkehr innerhalb des Fahrzeugs
bestimmt sind , nur mit Genehmigung des Reichs er¬
richtet und betrieben werden.

8 3 b.
Der Reichskanzler trifft die Anordnungen über den

Betrieb von Telegraphenanlage r auf fremden Fahr¬
zeugen für Seefahrt oder Binnenschiffahrt, welche sichin deutschen HoheitSgewässern aushalten.

8 9.
Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark

oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu sechs Mo-
naten wird bestraft , wer vorsätzlich entgegen den Be -
stimmungeu dieses Gesetzes eine Telegraphenanlage
errichtet oder betreibt .

8 11-
Dw unbefugt errichteten oder betriebenen Anlagen

sind außer Betiieb zu setzen oder zu beseitigen . Den
Antrag auf Einleitung des hierzu nach Maßgabe der
Landesgesetzgebung erforderlichen Zwangsverfahrens
stellt der Reichskanzler oder die vom Reichskanzler
dazu crmächt gten Behörden.

Der Rechtsweg bleibt Vorbehalten.
Die Bürgermeisterämter werden beauftragt , das

Bestehen und künftighin die Errichtung solcher An¬
lagen sofort hierher zn berichten.

Durlach den 8 . Juni 1913 .
_ GroßherzvglicheS Bezirksamt . _

Das Baden in öffentlichen Wassern betreffend .
Nachstehend bringen wir die bezirkspolizeiliche Vor¬

schrift vom 13 . Juli 1900, „das Baden in öffentlichen
Wassern betreffend "

, zur Darnachachtung in Erinnerung .
Die Ortspolizeibehörden werden gleichzeitig

beauftragt , die Badeplätze alsbald zu bestimmen und
die Beobachtung der Vorschriften gewissenhaft zu
überwachen.

Durlach den 14 . Juni 1919 .
Großherzogliches Bezirksamt .

B zirkspolizeitiche Vorschrift«
Z 1. Das Baden in den Flüssen , Bächen und son¬

stigen Wassern des Amtsb zirks außerhalb geschlossener
Badeanstalten ist nur an den von den Ortspolizei¬
behörden dazu bestimmten öffentlichen Badeplätzen
gestattet .

8 2 . Tie Badenden müssen mit Badehosen oder ent¬
sprechenden Badeanzügen bekleidet s,iu.

Z 3 . Zur Nachtzeit, o . h . eine Stunde nach Sonnen¬
untergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang , istdar Bad n im Freien untersagt .

8 4 . Personen beiderlei Geschlechts dürfen nicht zu-
sammcnbaden.

Z 5 . Das Mitbringen von Hunden an die öffent¬
lichen Badeplätze ist verboten.

K 6 . Nähe e Bestimmungen für das Baden inner¬
halb einer Gemarkung können durch ortspolizeiliche
Vorschrift getroffen we - den .

ß 7 . Zuwiderhandlungen werden aufgrund des Z 75
P .St .G .B . an Geld bis ^

zn 10 Mt . b . strmt ._
Tre Reinigung und Anstandyaltung brr Pfiliz

bei reffend
Die regelmäßigen R inigungs - und Jnstaudhaltungs -

arbeiten an der Pfinz haben in diesem Jahre
1 . auf der Strecke von Wtlkerdingen bis zur

Dreistellsalienschleuse bei Durlach
vom All« Juni bis .1 . Juli

2 von der Dre «fteüf >- lltnschleuse bis zum Ltaf «
sorier L8>llr

vom 30. Juni bis 1L . Juli
stattzufinden .

Wir geben dies mit dem Anfügen bekannt, daß die
Pfinz durch die Gr . Kulturinspektion vom 2» . Juniabend - 8 Uhr von « rötzingen ab durch de»Gietzbach bi - zum 12 . Juli abgeleitet werden wird .Beim Vollzug der Reinigungs - und Jnstandhaltungs -arbeiten ist gemäß den Bestimmungen der bczirks-
polizeilichen Barsch , ist vom 11 . Mai 1901 den Wei-
sungen des Personals der Gr . Kulturinspektion seitensder Gemeinden, Ufe>eigentümer und Besitzer von
WafferbenützungSanlagen Folge zu geben , ferner istjedes Anstauen und Zurückhalten des Wassers im
Bachbett oder den dazugehörigen Kanälen und Seiten¬
läufen ohne ausdrückliche Genehmigung der Gr . Kultur¬
inspektion untersagt ; endlich sind die bei der dies-
jährigen Gewässerschau für die Reinigungsperiode der-
fügten Herstellungsarbeiten innerhalb derselben vor¬
zunehmen. Für den Fall , daß eine Gemeinde oderein anderweitiger Pflichtiger die auferlcgten Reim-
gungsarbeiten nicht innerhalb der hierzu bestimmtenEinzelfristcn ordnungsmäßig vollendet hat , könnendie nötigen Vorkehrungen auf Kosten des Betreffendendurch die Inspektion getroffen werden.Das Ausmähen des Bachkrautes hat inden ersten zwei Tagen nach dem Abschlag zu er-
iolgen , das Schwimmnilassen desselben ist verboten.Etwa durch Nichtbesvlgung dieser Anoidnung ent-
stehender Schaden ist den Nachbargemarkungen zuersetzen.

Dur lach den 17 . Juni 1913 .
_ Großherzogliches B zirksamt ._

In dem Konkureverfah en ü nr d ! S Ber-
möflen der Finna Karl Frantzmann in
Durlach ist zur Prüfung der nachträglich an-
gemeld .-ten Ford .- ungen Termin benimmt auf

Areitag den 27. Juni 1913 ,
nachmittags 3 / - Ilhr ,vor Gr . Amtsgericht hier , 2 . Stock , ZimmcrN - . 28

Dur lach den 10 . Juni 1913 .
Der GerichtSfchreiber Groffh . Amtsgerichts.

In dem Konkursverfahren ü >er das Ver¬
mögen des Steindruchdesitzer ? Olto Heinr .
Sp an genbei ger in Spielberg ist zur Ab¬
nahme d r Schluß - ein n ., des Verwalters ,zur Echel uvg von Eu Wendungen g >gen das
Sckoßuerz ? ichnis der d - i der Venen n zub- rücksichtigenden Forderungen und zu Ki¬
sch iißfasfung d r Gläubiger übe - e ich !
ve w rtbaren Vermögensstücke Schlichte«n i ,
bestimmt aui

Areitag den 11. Juki 1913 ,
vormittags 9 Mr ,vor dem Amtsgerichte hierieibst .

Dur lach den ! 4 Juni lolZ .
Genchtsschre :berei Gr Amt sger ins

Gülerrrchlerrstifterkintrag Band II
Seite 326 : Laasner Karl August . -Monteur
in Aue , und Babette cub . Gärtner . V,rirogvom 2 . Juni ! 9l3 . Gütertrennung Turlach ,11 . Juni l913 . Amtsgericht .
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